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POLITIK

Simone Brander

Die Schaffung einer rechtlichen Regelung

für gleichgeschlechtliche Paare soll folgenden

Zielen dienen:

- Einen Beitrag zur Beendigung der

Diskriminierung und zum Abbau von
Vorurteilen leisten,

- Leistungen gegenseitiger Für- und

Vorsorge, die in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften geleistet werden, anerkennen.

- rechtliche Anpassungen vornehmen,

namentlich im Bereich des Erb-,
Ausländer- und Sozialversicherungsrechts.

So kann man es auf der Parlaments-Homepage

nachlesen.

Was beinhaltet nun dieses Gesetz genau
und was nicht? Es folgt hier eine nicht
abschliessende Auflistung der wichtigsten
Punkte.

Grundsätzlich ermöglicht das eidgenössische

Partnerschaftsgesetz das Wählen einer

Rechtsform für die Partnerschaft

gleichgeschlechtlicher Paare. Ohne Gesetz lassen sich

zwar gewisse Bereiche mit privatrechtlichen

Verträgen absichern, bei weitem jedoch nicht

alle.

ist die Errungenschaftsbeteiligung). Das

Gesetz bringt ausserdem Erleichterungen bei

ordentlichen Einbürgerungen, aber keine

generell erleichterte Einbürgerung.

Eine ganz wesentliche Verbesserung zur
heutigen Situation betrifft den Asylbereich. Das

eidgenössische Partnerschaftsgesetz erlaubt

endlich die Aufenthaltsbewilligung für
ausländische Partnerinnen.

Weiter verbessert das Partnerschaftsgesetz

die Gleichstellung mit Ehepartnern bezüglich

Erb-, Miet- und Arbeitsrecht sowie im

Versicherungsrecht. Grösstenteils ergibt sich

eine Gleichstellung auch im Sozialversiche-

rungsrecht mit Ehepaaren (Ausnahme:

überlebende Partnerinnen werden wie Witwer
behandelt).

Was das Gesetz nicht bringt: Es wird keinen

gemeinsamen Namen geben, kein gemeinsames

Bürgerrecht, keine Adoptionsmöglichkeiten

(keine gemeinsame Adoption
durch das Paar, keine Stiefkindadoption und

keine Einzeladoption). Und es verwehrt

weiterhin einen legalen Zugang zur
Fortpflanzungsmedizin.

Durch eine gemeinsame Willenserklärung
auf dem Standesamt wird für das eingetragene

Paar ein neuer Zivilstand geschaffen.

Er beinhaltet die Beistands- und Rücksichtspflicht

und die gegenseitige Unterhaltspflicht

Im Gegensatz zur Ehe gilt für eingetragene

Paare die Gütertrennung (Güterstand bei Ehe

Trotz dieser Punkte, die in der Rechtsform

der Ehe natürlich enthalten sind, ist das

Partnerschaftsgesetz ein grosser Schritt in
die richtige Richtung und verdient unsere

volle Unterstützung. Es gibt
gleichgeschlechtlichen Paaren endlich die Möglichkeit,

ihre Partnerschaft rechtlich abzusichern.

Dossier zum eidgenössischen Partnerschaftsgesetz der Bundesbehörden:

http://www.parlament.ch/homepage/do-dossiers-az/do-partnerschaft.htm
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